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Stadt Vreden 
 
 

 

 

 

Satzung  
der Stadt Vreden über die Erhebung  

von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand  
für die fließenden Gewässer II. Ordnung 

 
vom 29. November 2017 

 

 
Ändernde Satzung 

Lfd. 
Nr. 

Ändernde Satzung Ratsbe-
schluss i. d. 
Sitzung am 

Datum Geänderte Pa-
ragraphen 

Art der 
Änderung 

1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Vreden 
über die Erhebung von Ge-
bühren für den Unterhal-
tungsaufwand für die flie-
ßenden Gewässer II. Ord-
nung  
(In Kraft getreten am 
01.01.2019) 

14.12.2018 18.12.2018 § 5 Abs. 1 geändert 

2. dto.  
(In Kraft getreten am 
01.01.2020) 

21.11.2019 28.11.2019 § 5 Abs. 1 geändert 

3. dto. 
(In Kraft getreten am 
01.01.2021) 

18.12.2020 23.12.2020 § 5 Abs. 1 geändert 

4. dto. 
(In Kraft getreten am 
01.01.2022) 

28.10.2021 08.11.2021 § 5 Abs. 1 
§ 8 Abs. 1 

geändert 
geändert 

5.  dto. 
(In Kraft getreten am 
01.01.2023) 

16.12.2022 21.12.2022 § 5 geändert 

6.  dto. 
(In Kraft getreten am 
01.01.2023) 

20.04.2023 08.05.2023 § 5 Abs. 1 geändert 
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7. Dto. (In Kraft getreten am 
01.01.2024 

15.12.2023 19.12.2023 § 1 Abs. 1, 3 
§ 2 Abs. 1 
§ 3 Abs. 1, 3, 4 
§ 4 Abs. 1, 2, 3, 
6, 7, 9,10 
§ 5  
§ 7 Abs. 2 
§ 8 Abs. 1 
 
 

geändert 
geändert 
geändert 
geändert 
 
geändert 
geändert 
geändert 

 
 

 
Aufgrund 
 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 966), 

 

- des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. 2016, S. 1150), 

 
- der §§ 39 bis 42 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-

haltsgesetzes - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I 2009, S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2017 (BGBl. I 2017, S. 2771),  

 
- der §§ 62 bis 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-

deswassergesetzes – LWG - NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 15. November 2016 (GV NRW 2016, S. 934), 

 
- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295)  

 
hat der Rat der Stadt Vreden in seiner Sitzung am 21. November 2017 die folgende 
Satzung beschlossen: 
 
Hinweis:  
Die Bezeichnung der männlichen Form (z. B. der Eigentümer) gilt gleichermaßen für 
die weibliche Form. 
 
 

§ 1 
Umfang der Unterhaltungspflicht bei Gewässern 

 
(1) Der Stadt Vreden werden für die Unterhaltung der fließenden Gewässer zweiter 

Ordnung und der sonstigen Gewässer durch die Wasser- und Bodenverbände 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15962&vd_back=N966&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15962&vd_back=N966&sg=0&menu=1
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gemäß § 62 Abs. 3 LWG NRW i.V.m. § 64 Abs. 2 LWG NRW Verbandsbeiträge 
auferlegt (C-Beiträge). Es handelt sich um folgende Wasser- und Bodenverbände 
im Stadtgebiet der Stadt Vreden: 

 

• Großemast-Gaxel 

• Ellewicker-Crosewicker-Feld 

• Unteres Berkelgebiet 

• Oberes Berkelgebiet 

• Ölbachgebiet 

• Flörbachgebiet 

• Untere Aa/ Wittes Venn 
 
(2) Zur Gewässerunterhaltungspflicht gehört gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 WHG:  

 

• die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemä-
ßen Wasserabflusses (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 WHG) 

• die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung 
einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den 
Wasserabfluss (§ 39 Abs. 1 Nr. 2 WHG), 

• die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewäs-
sers, insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen (§ 
39 Abs. 1 Nr. 4 WHG), 

• die Erhaltung des Gewässers in einen Zustand, der hinsichtlich der Abführung 
oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den was-
serwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 WHG) 

 
Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 WHG muss die Gewässerunterhaltung sich an den 
Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG ausrichten und darf 
die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Die Gewässerunterhaltung muss ge-
mäß § 39 Abs. 2 Satz 2 WHG den Anforderungen entsprechen, die im Maßnah-
menprogramm nach § 82 WHG an die Gewässerunterhaltung gestellt sind. Gemäß 
§ 39 Abs. 2 Satz 3 WHG ist bei der Gewässerunterhaltung der Erhaltung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung zu tragen; Bild und 
Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 

 
(3) Gemäß § 61 Satz 1 LWG NRW erstreckt sich die Unterhaltung eines oberirdi-

schen, fließenden Gewässers auf das Gewässerbett und auf die Ufer. Zur Unter-
haltung gehört nach § 61 Satz 2 LWG NRW auch die Freihaltung, Reinigung und 
Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat, soweit es dem Umfang 
nach geboten ist. 

 
 

§ 2 
Umlage des Unterhaltungsaufwandes 

 
 
(1) Die Stadt Vreden legt die Verbandsbeiträge für die Gewässerunterhaltung der in 

§ 1 genannten Gewässer gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 LWG NRW 
auf die Grundstücke im gesamten Stadtgebiet um. Eine Umlage des Aufwandes 
bzw. Kosten erfolgt auf der Grundlage des § 64 Abs. 1 Satz 4 bis 6 LWG NRW 
nur, soweit der Aufwand bzw. die Kosten nicht durch Anteile der sog. 
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Erschwererinnen oder der sog. Erschwerer (§§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 4 
LWG NRW) und Finanzierungshilfen des Landes (§ 64 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 72 
LWG NRW) gedeckt sind. 

 
 (2) Die Gewässerunterhaltungsgebühr beinhaltet nach § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW 

zusätzlich 
 

• die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage,  

• den Aufwand für die Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie 

• die Kosten für das Gewässerkonzept (§ 74 Abs. 2 LWG NRW). 
 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige im Einzugsgebiet der Stadt Vreden 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümerinnen oder die Eigentümer von Grundstü-

cken im Einzugsgebiet der Stadt Vreden, die im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides im Grundbuch als Grundstückseigentümerin oder als 
Grundstückseigentümer eingetragen sind. Grundstücke im Einzugsgebiet der 
Stadt Vreden sind alle Grundstücke innerhalb eines Bereichs von Wasserschei-
den, von denen aus ein Zufluss des Wassers zum Gewässer erfolgen kann. Auf 
einen unmittelbaren Zufluss zum Gewässer kommt es nicht an. Entscheidend ist 
allein die Lage des Grundstücks im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers. 

 

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück.  
 
(3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle der Eigen-

tümerin oder des Eigentümers die Erbbauberechtigte oder der Erbbauberechtigte 
(§ 64 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW). Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuld-
ner. 

 
(4) Wird das Eigentum an einem Grundstück übertragen, so ist die bisherige und die 

neue Eigentümerin oder der bisherige und der neue Eigentümer verpflichtet, den 
Eigentums-wechsel der Stadt schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, so 
haften die bisherige und die neue Eigentümerin oder der bisherige und der neue 
Eigentümer solange als Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel ent-
standenen Gebühren, bis die für die Veranlagung zuständige Stelle von dem Ei-
gentumswechsel schriftlich Kenntnis erhält. 

 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühr bemisst sich gemäß § 64 Abs. 1 Satz 8 LWG NRW pro Quadratmeter 

Grundstücksfläche. Dabei werden die Kosten zur Erfüllung der Pflicht zur Gewäs-
serunterhaltung (§ 1 dieser Satzung) gemäß § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW zu 
90 % auf die befestigten Flächen und zu 10 % auf die übrigen (= unbefestigten) 
Flächen umgelegt, die sich auf Grundstücken befinden, die im seitlichen Einzugs-
gebiet eines Gewässers liegen. 
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(2) Befestigte Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle Flächen, 
auf denen bauliche Anlagen jedweder Art oder sonstige vom natürlichen Wasser-
abfluss abweichende Befestigungen des Bodens vorzufinden sind, die eine unver-
änderte, natürliche Versickerung des Wassers aus Niederschlägen über die origi-
näre, natürliche Bodenfläche nicht mehr ermöglichen. Befestigte Flächen sind so-
mit solche Flächen, die keine originäre, natürliche Bodenbeschaffenheit mehr auf-
weisen. Hierzu gehören insbesondere die mit Gebäuden oder sonstigen Über-
dachungen überbauten Flächen sowie die Befestigung von Flächen durch Beton, 
Asphalt, Schotter, Kies, Sand oder ähnliche Materialien, so dass diese keine ori-
ginäre (unveränderte), natürliche Bodenbeschaffenheit wie Äcker, Wiese, Wald, 
Blumenbeet und Rasen mehr aufweisen. 
 

(3) Übrige Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle unbefestigten 
Flächen, die eine originäre und damit natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. 
Hierzu gehören insbesondere Rasenflächen, Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Wei-
den und Waldflächen. 
 

(4) Für die vorläufige Veranlagung kann die Stadt Vreden, die Flächen, die für die 
Niederschlagsentwässerungsgebühren zugrunde gelegt werden, als Vorauszah-
lung für die befestigten Flächen der Gebühren zur Gewässerunterhaltung zu-
grunde legen. 
 

(5) Die Flächengrößen können von der Stadt Vreden des Weiteren im Wege der 
Selbstauskunft der Gebührenpflichtigen ermittelt werden. 
 

(6) Hierzu ist von den Gebührenpflichtigen auf Anforderung durch die Stadt ein aus-
gefüllter Erklärungsbogen über die Größe der befestigten Flächen und der übrigen 
(= unbefestigten) Flächen vorzulegen (Mitwirkungspflicht). Die Stadt Vreden prüft 
die Angaben und kann erforderlichenfalls die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. 
Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben der Gebühren-
pflichtigen vorliegen, wird die Fläche von der Stadt Vreden im Wege der Schätzung 
ermittelt. 
 

(7) Die Stadt Vreden kann anstelle des Selbstauskunftsverfahrens für die Flächen-
ermittlung bzw. ergänzend zu diesem, die vorhandenen Daten dritter Behörden 
sowie aktuelle Luftbilder im Wege einer computergesteuerten digitalen Technik 
verwenden, um die zur Gebührenberechnung berücksichtigungsfähigen befestig-
ten und die übrigen (unbefestigten) Flächen zu ermitteln. Die Grundstückseigen-
tümerin oder der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen 
Lageplan Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen 
durch die Stadt Vreden zutreffend ermittelt worden sind (Mitwirkungspflicht). So-
weit erforderlich, kann die Stadt Vreden die Vorlage von Plänen und weiteren Un-
terlagen von der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer ein-
fordern. Kommt die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer 
seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigne-
ten Angaben/Unterlagen der Grundstückseigentümerin oder des Grundstücksei-
gentümers vor, wird die befestigte und die übrige (=unbefestigte) Fläche geschätzt. 
 

(8) Nach vollständiger Datenerhebung erfolgt eine endgültige Festsetzung der Gebühr 
für die Gewässerunterhaltung auf Grundlage der ermittelten Daten. 
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(9) Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur verursacher-
gerechten Abrechnung der Gewässerunterhaltungsgebühr gemäß § 64 Abs. 1 
LWG NRW und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung dieser Gebühr. Inso-
weit hat die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer als Ge-
bührenschuldnerin oder als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden. 
 

(10) Ändert sich die befestigte oder die übrige, unbefestigte Fläche des Grundstücks, 
so hat die oder der Gebührenpflichtige die Größe der neuen Flächen binnen eines 
Monats nach Änderung der Stadt anzuzeigen. Abs. 4 bis 8 gelten entsprechend. 

 
 

§ 5 
Gebührensatz 

 
Der Gebührensatz für Grundstücke, die im Einzugsgebiet der Stadt Vreden liegen, be-
trägt: 
 
 für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:               0,03793 € 
 für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:           0,00030 € 

 
 
 

§ 6 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr durch Gebührenbescheid festgesetzt. 

Der Bescheid kann mit einem anderen Abgabenbescheid verbunden sein.  
 
(2) Die zu entrichtenden Gebühren werden in Vierteljahresraten jeweils zum 15.02., 

15.05., 15.08. und 15.11. fällig, soweit sich aus nachstehenden Absätzen nichts 
anderes ergibt.  

 
(3) Der gesamte Jahresbetrag wird am 01.07. fällig, wenn aufgrund eines entspre-

chenden Antrages der Gebührenschuldner gem. § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
zu diesem Zeitpunkt auch die Grundsteuer sowie die sonstigen für das Grundstück 
zu zahlenden städtischen Abgaben fällig werden. 

 
(4) Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so wird die nach Abs. 

2 zu entrichtende Vierteljahresrate innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Heranziehungsbescheides fällig. In den Fällen des Absatzes 3 wird der Jahresbe-
trag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn die 
Gebührenpflicht nach dem 1.7. des Jahres erstmals entstanden ist.  

 
 

§ 7 
Mitwirkungspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für das Errechnen der Gebühr erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen. 
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(2) Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
oder Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis die Grundstücke betreten 
können, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 

a) als Gebührenpflichtige oder als Gebührenpflichtiger entgegen § 4 Abs. 6 und 
7 ihren oder seinen Mitteilungspflichten nicht nachkommt oder entgegen 
§ 4 Abs. 10 Veränderungen hinsichtlich der Zuordnung von Flächen zu den 
einzelnen Flächenarten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 
 

b) als Gebührenpflichtige oder als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 1 die 
zur Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
 

c) als Gebührenpflichtige oder als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 2 Be-
auftragte der Stadt daran hindert, das Grundstück zu betreten, um Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet 

(§ 7 Abs. 2 GO NW i.V.m. § 17 OWiG). 
 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Vreden 
über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden 
Gewässer II. Ordnung vom 25. November 1982 außer Kraft. 
 

 


